
Kant «     Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerl icher Absicht »
Naturabsicht
ob man vielmehr annehmen solle, die Natur verfolge hier einen regelmäßigen Gang, unsere 
Gattung von der unteren Stufe der Thierheit an allm ählig bis zur höchsten Stufe der 
Menschheit
Vernunft ein Zweck in der Natur sonst Willkür
Zweckmässigkeit in den Teilen (Bienen)/ Zwecklosigk eit in dem Ganzen (bei den Menschen)
unvernünftig, das zu postulieren
also Zweckmässigkeit auch in dem Ganzen [autonomie des Willens, Freiheit einer sich selbt 
gesetzgebenden Zweckmäßigkeit]
Denn wenn wir von jenem Grundsatze abgehen, so habe n wir nicht mehr eine gesetzmäßige, 
sondern eine zwecklos spielende Natur; und das tros tlose Ungefähr tritt an die Stelle des 
Leitfadens der Vernunft.

Die Geschichte der Gattung + Vernunft aber nicht im  Individuum: das empirische Ich das 
noumenale Ich
Am Menschen (als dem einzigen vernünftigen Geschöpf  auf Erden) sollten sich diejenigen 
Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, 
nicht aber im Individuum vollständig entwickeln.

Zivilisierungsprozess  : Autonomie = Freiheit des allgemeingültigen Willen s, sich eine 
Gesetztgebung zu geben. Vernünftiges Wesen und Tier
Alle Cultur und Kunst, welche die Menschheit ziert,  die schönste gesellschaftliche 
Ordnung sind Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genötigt wird sich zu 
disciplinieren und so durch abgedrungene Kunst die Keime der Natur vollständig zu 
entwickeln.

Der Mensch ist ein Tier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn 
nöthig hat. Denn er mißbraucht gewiß seine Freiheit  in Ansehung anderer Seinesgleichen; 
und ob er gleich als vernünftiges Geschöpf ein Gese tz wünscht, welches der Freiheit Aller 
Schranken setze: so verleitet ihn doch seine selbst süchtige thierische Neigung, wo er 
darf, sich selbst auszunehmen. Er bedarf also einen  Herrn, der ihm den eigenen Willen 
breche und ihn nötige, einem allgemeingültigen Will en, dabei jeder frei sein kann, zu 
gehorchen. Wo nimmt er aber diesen Herrn her?
Die Staatstheorie
Man kann die Geschichte der Menschengattung im Groß en als die Vollziehung eines 
verborgenen Plans der Natur ansehen, um eine innerl ich- und zu diesem Zwecke auch 
äußerlich-vollkommene Staatsverfassung zu Stande zu  bringen, als den einzigen Zustand, in 
welchem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln k ann....zwingen muß, 
wozu der wilde Mensch eben so ungern gezwungen ward , nämlich: seine brutale Freiheit 
aufzugeben und in einer gesetzmäßigen Verfassung Ru he und Sicherheit zu suchen.  Alle 
Kriege sind demnach so viel Versuche (zwar nicht in  der Absicht der Menschen, aber doch 
in der Absicht der Natur), neue Verhältnisse der St aaten zu Stande zu bringen und durch 
Zerstörung, wenigstens Zerstückelung aller neue Kör per zu bilden, die sich aber wieder 
entweder in sich selbst oder neben einander nicht e rhalten können und daher neue, 
ähnliche Revolutionen erleiden müssen; bis endlich einmal theils durch die bestmögliche 
Anordnung der bürgerlichen Verfassung innerlich, th eils durch eine gemeinschaftliche 
Verabredung und Gesetzgebung äußerlich ein Zustand errichtet wird, der, einem 
bürgerlichen gemeinen Wesen ähnlich, so wie ein Aut omat sich selbst erhalten kann.

Die Leidenschaften und die Sittlichkeit  :
Der Mensch hat eine Neigung sich zu vergesellschaft en: -----------. Er hat aber auch 
einen großen Hang sich zu vereinzelnen (isolieren):  weil er in sich zugleich die 
ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach s einem Sinne richten zu wollen 
----------- . Dieser Widerstand ist es nun, welcher  alle Kräfte des Menschen erweckt, ihn 
dahin bringt seinen Hang zur Faulheit zu überwinden  und, getrieben durch Ehrsucht, 
Herrschsucht oder Habsucht, sich einen Rang unter s einen Mitgenossen zu verschaffen, die 
er nicht wohl leiden, von denen er aber auch nicht lassen kann. 

Die Methapher der Bäume  :
Das größte Problem für die Menschengattung, zu dess en Auflösung die Natur ihn zwingt, ist 
die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltend en bürgerlichen Gesellschaft. Da nur 
in der Gesellschaft und zwar derjenigen, die die gr ößte Freiheit, mithin einen 
durchgängigen Antagonism ihrer Glieder und doch die  genauste Bestimmung und Sicherung der 
Grenzen dieser Freiheit hat, damit sie mit der Frei heit anderer bestehen könne, ? da nur 
in ihr die höchste Absicht der Natur, nämlich die E ntwickelung aller ihrer Anlagen, in 
der Menschheit erreicht werden kann, die Natur auch  will, daß sie diesen so wie alle 
Zwecke ihrer Bestimmung sich selbst verschaffen sol le: so muß eine Gesellschaft, in 
welcher Freiheit unter äußeren Gesetzen im größtmög lichen Grade mit unwiderstehlicher 
Gewalt verbunden angetroffen wird, d.i. eine vollko mmen gerechte bürgerliche Verfassung, 
die höchste Aufgabe der Natur für die Menschengattu ng sein, weil die Natur nur 



vermittelst der Auflösung und Vollziehung derselben  ihre übrigen Absichten mit unserer 
Gattung erreichen kann. In diesen Zustand des Zwang es zu treten, zwingt den sonst für 
ungebundene Freiheit so sehr eingenommenen Menschen  die Not; und zwar die größte unter 
allen, nämlich die, welche sich Menschen unter eina nder selbst zufügen, deren Neigungen 
es machen, daß sie in wilder Freiheit nicht lange n eben einander bestehen können. Allein 
in einem solchen Gehege, als bürgerliche Vereinigun g ist, thun eben dieselben Neigungen 
hernach die beste Wirkung: so wie Bäume in einem Wa lde eben dadurch, daß ein jeder dem 
andern Luft und Sonne zu benehmen sucht, einander n öthigen beides über sich zu suchen und 
dadurch einen schönen geraden Wuchs bekommen; statt  daß die, welche in Freiheit und von 
einander abgesondert ihre Äste nach Wohlgefallen tr eiben, krüppelig, schief und krumm 
wachsen. Alle Cultur und Kunst, welche die Menschhe it ziert, die schönste 
gesellschaftliche Ordnung sind Früchte der Ungesell igkeit, die durch sich selbst genötigt 
wird sich zu disciplinieren und so durch abgedrunge ne Kunst die Keime der Natur 
vollständig zu entwickeln.

Kant Zum ewigen Frieden Erster Zusatz Ann1. 1795 

Das Problem der Staatserrichtung  ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk 
von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben), auflösba r und lautet so: »Eine Menge von 
vernünftigen Wesen, die insgesamt allgemeine 
Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes a ber in Geheim sich davon auszunehmen 
geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzu richten, daß, obgleich sie in ihren 
Privatgesinnungen einander entgegen streben, diese einander doch so aufhalten, daß in 
ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben dersel be ist, als ob sie keine solche böse 
Gesinnungen hätten.


